
Gemeinde Tramm

Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Datum:
Status:

BV Tra GV 130/18
12.01.2018
öffentlich

Abschnittsbildungs- und Kostenspaltungsbeschluss für die Abrechnung 
der Baumaßnahmen LED-Umrüstung Gemeinde Tramm, für die 
Teileinrichtung Beleuchtung

Fachbereich:

Sachbearbeiter/-in: 

Amt für Stadt- und Gemeindeentwicklung
Frau Witte

 Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin
Gemeindevertretung Gemeinde Tramm (Entscheidung) 15.03.2018
Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Umwelt, Bau/Verkehr, 
Ordnung/Sicherheit der Gemeindevertretung der Gemeinde Tramm 
(Vorberatung)

05.04.2018

Gemeindevertretung Gemeinde Tramm (Entscheidung) 26.04.2018

Sachverhaltsdarstellung:
 Im Rahmen der Ortsnetzverkabelung Bahlenhüschen (durch die WEMAG) und den 
gemeindlichen Straßenbauarbeiten „Weg zur Forstscheune“ im Sommer/Herbst 2013 hat die 
Gemeinde Tramm bereits vorsorglich die Mitverlegung eines entsprechenden 
Straßenbeleuchtungskabels für die Erneuerung der alten Straßenbeleuchtung (an der 
Freileitung) beauftragt und verlegen lassen
Im Jahre 2014 erfolgte unter Zuhilfenahme von Fördermitteln des Landes Mecklenburg-
Vorpommerin und der Europäischen Union gemäß der neu aufgelegten Klimaschutz-
Förderrichtlinie (Kommune) „Zur Reduzierung der schädlichen Treibhausgasen“ dann die 
komplette Erneuerung der maroden Straßenbeleuchtungsanlagen in der Ortslage 
Bahlenhüschen (Freileitung) und der Molkereistraße in Tramm. 
Diese Maßnahme wurde dann im Jahre 2016 ebenfalls unter Zuhilfenahme von Fördermitteln 
weitergeführt und es wurden alle übrigen Straßen in der Ortslage Tramm mit Ausnahme der 
Blauen Straße auf energieeffizienter LED-Technik umgerüstet. 
In der Blauen Straße (Unterdorf) erfolgte in diesem Zuge aber auch die Erneuerung der 
gesamten Straßenbeleuchtungsanlage, allerdings mit dem Unterschied, dass diese Maßnahme 
nicht gefördert und nicht wie in den übrigen Straßen die LED-Technik installiert wurde, 
sondern eine entsprechende Energiesparleuchte.

Diese Maßnahmen tragen erheblich zur Einsparung von Strom bei und verringern somit 
gleichzeitig die Emission der schädlichen Treibhausgase, welche bei der Erzeugung von 
Strom entstehen. Weiterer positiver Effekt für die Gemeinde ist, dass durch diese Maßnahmen 
nicht nur Stromkosten eingespart werden, sondern auch sonstige Unterhaltungskosten 
(Reparaturkosten), die den Haushalt der Gemeinde entlasten.  



Gemäß § 8 des Kommunalabgabengesetzes M-V (KAG M-V) ist die Kommune verpflichtet, 
bei Baumaßnahmen am Straßenkörper und ihren Teileinrichtungen (Gehweg, Beleuchtung, 
Entwässerung) Straßenausbaubeiträge zu erheben, sobald die Grundvoraussetzungen 
(Verbesserung der Anlage, Verlängerung der Nutzungszeit usw.) erfüllt sind. Für die 
Teileinrichtung Straßenbeleuchtung sind diese gegeben. Des Weiteren wurde im Rahmen von 
Gemeindevertretersitzungen (wie z.B. am 13.08.2013), einer Anliegerinformation und der 
Einwohnerversammlung am 14.01.2016 über die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen nach 
Abschluss der Baumaßnahme und Vorliegen aller erforderlichen Unterlagen informiert.
 
Für die Erhebung von Beiträgen ist es erforderlich, dass die sachliche Beitragspflicht 
eingetreten ist. Diese entsteht, wenn
 

- die Baumaßnahme beendet ist, d.h. das Bauprogramm erfüllt ist,
- die (endgültige) Rechnungslegung möglich ist, mithin der Aufwand für die 

Maßnahme endgültig festgestellt werden kann. Die endgültige Ermittlung des 
Aufwandes setzt das Vorliegen aller Unternehmerrechnungen, und zwar aller 
Schlussrechnungen, voraus, und

- ein Kostenspaltungs- und Abschnittsbildungsbeschluss gefasst wurde.
 
Der Zeitpunkt der Entstehung  der sachlichen Beitragspflicht ist maßgebend für die 
Auslösung der Frist für die Festsetzungsverjährung. Diese beträgt nach § 12 KAG M-V in 
Verbindung mit § 168 Abs. 2 Nr. 2 Abgabenordnung vier Jahre. Sie beginnt gemäß § 12 
KAG M-V i.V.m. § 170 Abgabenordnung mit Ablauf des Jahres, in dem der 
Abgabenanspruch entstanden ist.  
  

Finanzielle Auswirkungen:
Geschätzte Einnahme ca.55.000,00 €. 
 
 

Anlage/n:
Anlage 1 -3 (Übersichtskarten mit Abschnitten/Anlagen). 

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung Tramm beschließt für die abgeschlossene Baumaßnahme 
„Beleuchtung Tramm und Beleuchtung Bahlenhüschen“ gemäß § 3 der 
Straßenbaubeitragssatzung für die Teileinrichtung Straßenbeleuchtung, Ausbaubeiträge 
selbstständig zu erheben und für die Baumaßnahmen folgende Abschnitte/Anlagen zu 
bilden:
 
1. Abschnitt/Anlage: Hauptstraße L1009 und K 30 zwischen L1009 und Abzweig 

Molkereistraße (Anlage 1 der Beschlussvorlage) 
Hauptverkehrsstraße

2. Abschnitt/Anlage: Hauptstraße K 30 von Molkereistraße bis Ortsausgang in 
Richtung Göhren (Anlage 1 der Beschlussvorlage) 
Hauptverkehrsstraße

3. Abschnitt/Anlage: Hauptstraße „Kohlenstraße“ von K 30 bis Ende Bebauung 



(Anlage 1 der Beschlussvorlage) Anliegerstraße

4. Abschnitt/Anlage: Hauptstraße „Um die Kirche“ von K 30 bis Lewitzstraße 
(Anlage 1 der Beschlussvorlage) Anliegerstraße

5. Abschnitt/Anlage: Lewitzstraße von K 30 bis Ortsausgang Richtung Rusch 
(Anlage 1 der Beschlussvorlage) Innerortsstraße

6. Abschnitt/Anlage: Molkereistraße von K 30 bis Ende der Bebauung 
(Anlage 8 der Beschlussvorlage) Anliegerstraße

7. Abschnitt/Anlage: Settiner Straße von K 30 bis Ende der Bebauung 
(Anlage 2 der Beschlussvorlage) Anliegerstraße

8. Abschnitt/Anlage: Blaue Straße vom Abzweig Settiner Straße bis Ende 
Wohnbebauung (Anlage 2 der Beschlussvorlage) 
Anliegerstraße

9. Abschnitt/Anlage: Hauptstraße „Am Sportplatz“ von L 1009 bis Ortsausgang 
Richtung Ruthenbeck (Anlage 2 der Beschlussvorlage) 
Anliegerstraße

10. Abschnitt/Anlage: OT Bahlenhüschen, Zum Forsthof und Am Berg, gesamte 
Ortslage innerorts (Anlage 3 der Beschlussvorlage) 
Anliegerstraße

  









Gemeinde Tramm

Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Datum:
Status:

BV Tra GV 141/18
13.03.2018
öffentlich

Stellungnahme zu Planungen Nachbargemeinde
Aufhebung der Satzung über den VEP Nr. 2 "Am kleinen Moor" der 
Gemeinde Banzkow

Fachbereich:

Sachbearbeiter/-in: 

Amt für Stadt- und Gemeindeentwicklung
Frau Pickmann

 Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin
Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Umwelt, Bau/Verkehr, 
Ordnung/Sicherheit der Gemeindevertretung der Gemeinde Tramm 
(Vorberatung)

05.04.2018

Gemeindevertretung Gemeinde Tramm (Entscheidung) 26.04.2018

Sachverhaltsdarstellung:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Banzkow hat in ihrer Sitzung am 25.01.2018 
beschlossen, das Verfahren zur Aufhebung der Satzung über den Vorhaben- und 
Erschließungsplan Nr. 2 der Gemeinde Banzkow für das Gebiet „Am kleinen Moor“, in 
Kraft getreten am 16.02.1994, einzuleiten.
Das ca. 10 ha große Baugebiet liegt im Osten der Gemeinde Banzkow und entwickelte sich 
parallel zur Kreisstraße K 30 - Straße der Befreiung - zwischen den Gemeindestraßen Am 
Neddelrad im Norden und Liebzer Ring im Süden. Das Gebiet umfasst die Bebbauung an 
den Straßen: Wischendamm, Anne Pierkoppel, An`n Warerlock, Büdnerweg und 
Binsenweg. Im Osten grenzt die freie Feldflur an.
Die Bebauung ist geprägt durch eingeschossige Familieneigenheime als Einzel- und 
Doppelhäuser.

Der Bebauungsplan ist bezüglich der geplanten Bebauung mit Familieneigenheimen 
„vollzogen“. Es sind mehr als die geplanten 113 Einfamilienhäuser entstanden, Baulücken 
sind nicht mehr vorhanden, so dass der  Bebauungsplan aufgehoben werden kann..  

Finanzielle Auswirkungen:
 keine 

Anlage/n:    Planzeichnung der rechtskräftigen Satzung      

 



Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung hat keine Anregungen und Hinweise zur Aufhebung der Satzung 
über den Vorhaben- und Erschließungsplan Nr. 2 der Gemeinde Banzkow für das Gebiet 
„Am kleinen Moor“.  





Gemeinde Tramm

Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Datum:
Status:

BV Tra GV 142/18
13.03.2018
öffentlich

Stellungnahme zu Planungen Nachbargemeinde
Aufhebung der Satzung über den Bebauungsplan Nr. 1/92 der Gemeinde 
Banzkow für das Gebiet 
"Eigenheimbau südlich des Liebzer Ringes"

Fachbereich:

Sachbearbeiter/-in: 

Amt für Stadt- und Gemeindeentwicklung
Frau Pickmann

 Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin
Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Umwelt, Bau/Verkehr, 
Ordnung/Sicherheit der Gemeindevertretung der Gemeinde Tramm 
(Vorberatung)

05.04.2018

Gemeindevertretung Gemeinde Tramm (Entscheidung) 26.04.2018

Sachverhaltsdarstellung:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Banzkow hat in ihrer Sitzung am 25.01.2018 
beschlossen, das Verfahren zur Aufhebung der Satzung über den Bebauungsplan Nr. 1/92 
der Gemeinde Banzkow für das Gebiet „Eigenheimbau südlich des Liebzer Ringes“, in Kraft 
getreten am 14.09.1994, einzuleiten.
Die Abgrenzung des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes erfolgte an der südlichen 
Fahrbahnkante der Straße Liebzer Ring. Innerhalb des Geltungsbereiches liegt der 
unbefestigte Grünstreifen. Der Bereich ist ca. 40 m tief und verläuft ca. 265 m entlang der 
Straße im östlichen Anschluss an die damals bereits vorhandene Bebauung. Der 
Geltungsbereich umfasste eine Teilfläche von ca. 0,9 ha aus dem Flurstück 473/5 der Flur 1, 
Gemarkung Banzkow und ist gegenwärtig weiter geteilt in die Flurstücke 473/6 bis 473/18, 
das entspricht den geraden Hausnummern Liebzer Ring 22 bis 44.
Der Bebauungsplan ist bezüglich der geplanten Bebauung mit Familieneigenheimen 
„vollzogen“. Es sind 12 Einfamilienhäuser entstanden, so dass der  Bebauungsplan 
aufgehoben werden kann.  

Finanzielle Auswirkungen:
 keine 

Anlage/n:    Planzeichnung der rechtskräftigen Satzung      

 



Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung hat keine Anregungen und Hinweise zur Aufhebung der Satzung 
über den Bebauungsplan Nr. 1/92 der Gemeinde Banzkow für das Gebiet „Eigenheimbau 
südlich des Liebzer Ringes“.  





Gemeinde Tramm

Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Datum:
Status:

BV Tra GV 145/18
23.03.2018
öffentlich

Grundstücksangelegenheiten - Änderung der Gemeindegrenzen im 
Rahmen des vereinfachten Flurbereinigungsverfahrens Alte 
Elde/Klinkener Kanal

Fachbereich:

Sachbearbeiter/-in: 

Amt für Stadt- und Gemeindeentwicklung
Frau Gehrke

 Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin
Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Umwelt, Bau/Verkehr, 
Ordnung/Sicherheit der Gemeindevertretung der Gemeinde Tramm 
(Vorberatung)

05.04.2018

Gemeindevertretung Gemeinde Tramm (Entscheidung) 26.04.2018

Sachverhaltsdarstellung:
Durch Beschluss des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg 
vom 01.09.2014 ist in Teilen der Gemarkungen Neustadt-Glewe, Friedrichsmoor, 
Hohewisch, Kronskamp, Neuhof, Tramm, Raduhn und Klinken auf Antrag des Wasser- und 
Bodenverbandes Untere Elde ein vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren nach dem 
Flurbereinigungsgesetz angeorndet worden.
Im Rahmen dieses Verfahrens ist vorgesehen, die verfahrensgegenständlichen 
Gemeindegrenzen entsprechend den örtlichen Gegebenheiten zu ändern, da die bestehenden 
Gemeindegrenzen teilweise örtlich nicht mehr nachvollziehbar sind und abschnittsweise 
nicht mehr den lokalen Verhältnissen entsprechen.
Daher erbittet die Landgeselleschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH durch Beschluss der 
Gemeinde die Zustimmung zu den beabsichtigten Änderungen (siehe Anlage).
Sofern gemeindeeigene Flächen betroffen sind, wird über diese separat mit Bekanntgabe des 
Bodenordnungsplanes entschieden.
  

Finanzielle Auswirkungen:
Zunächst keine
 

Anlage/n:
Schreiben der Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH vom 01.03.2018 nebst 
Kartenmaterial
 



Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung Tramm beschließt in ihrer Sitzung am 26.04.2018,

den mit Schreiben der Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH vom 
01.03.2018 vorgeschlagenen beabsichtigten Änderungen der Gemeindegrenzen und der 
damit verbundenen Übertragung von Flächen in das Gebiet der jeweils angrenzenden 

Gemeinde zuzustimmen.
  













Gemeinde Tramm

Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Datum:
Status:

IV Tra GV 139/18
12.02.2018
öffentlich

Lärmaktionsplan in der Gemeinde Tramm

Fachbereich:

Sachbearbeiter/-in: 

Amt für Stadt- und Gemeindeentwicklung
Frau Pickmann

 Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin
Gemeindevertretung Gemeinde Tramm (Entscheidung) 22.02.2018
Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Umwelt, Bau/Verkehr, 
Ordnung/Sicherheit der Gemeindevertretung der Gemeinde Tramm 
(Vorberatung)

05.04.2018

Gemeindevertretung Gemeinde Tramm (Entscheidung) 26.04.2018

Sachverhaltsdarstellung:

Mit der EG-Umgebungslärmrichtlinie muss auch in Mecklenburg-Vorpommern die 
Lärmsituation in Form von Lärmkarten veranschaulicht, die Öffentlichkeit über den Inhalt 
der Lärmkarten informiert sowie ausgewählte Daten zur Lärmbelastung an die EU über das 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) gemeldet 
werden. 
Die Lärmaktionsplanung befindet sich schon in der 3. Stufe. In der 1. und 2 Stufe war kein 
Bereich in der Gemeinde betroffen. 
Entsprechend der Verordnung über die Zuständigkeit der Immissionsschutzbehörden 
(Immissionsschutz-Zuständigkeitsverordnung – ImSchZustVO) wurden durch das 
Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V (LUNG M-V) Lärmkarten  erstellt. 
Diese wurden dem Amt Crivitz am 10.08.2017 in der überarbeiteten Form übergeben. Diese 
sind im Anhang, aber auch im Internet zu finden: www.lung.mv-regierung.de /Lärm und 
Erschütterungen/ gebietsbezogener Lärmschutz…/ Lärmkartierung (3. Stufe)/ 
Westmecklenburg/ Amt Crivitz.
Für die Aktionsplanung ist die zuständige Behörde die Amtsvorsteherin des Amtes Crivitz,
Amtsstraße 5 in 19089 Crivitz.
Die kartierten Lärmquellen ergeben sich aus dem jährlichen Verkehrsaufkommen von über 3 
Mio. Kraftfahrzeugen. Dieses wird alle 5 Jahre überprüft und führt zu den strategischen 
Lärmkarten. 
In der Gemeinde Tramm ist keine Bundesstraße relevant. Der Aktionsplan müsste dafür bis 
zum 18.07.2018 aufgestellt werden.
Es wird  darauf hingewiesen, dass die Lärmkarten für die Hauptverkehrsstraßen durch 
solche des Ergänzungs- bzw. Nebenstraßennetzes komplettiert wurden durch das LUNG. 
Dieses umfasst weniger befahrene Bundes- und Landesstraßen sowie Kreis- und 

http://www.lung.mv-regierung.de/


Stadtstraßen, die auch lärmrelevant sind, aber nicht den §§ 47a-f BImSchG unterliegen. 
Hierüber können Sie sich ebenfalls unter der o.g. Internetadresse des Landesamtes für 
Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklen-burg-Vorpommern informieren.
In der GemeindeTramm betrifft das die  Landessreaße 1009. Die Gemeinde kann auch 
hierfür einen Lärmaktionsplan aufstellen, ist aber nicht an den Termin in diesem Jahr 
gebunden. 

Um eine Gesundheitsgefährdung zu vermeiden, wird die Aufstellung eines 
Lärmaktionsplanes bei Betroffenheiten ab den Auslösewerten LDEN ≥ 65 dB(A) und Lnight 
≥55 dB(A) empfohlen. Hinweise zu Lärmaktionsplänen findet man im Internet: 
www.lung.mv-regierung.de/dateien/hinweise_laermaktionsplanung_neu. 
Maßnahmen können baulicher Natur sein an der Straße selbst wie anderer Straßenbelag, 
durch Lärmschutzwände oder –wälle, aber auch durch Veränderung der Verkehrsströme, 
Geschwindigkeitsreduzierungen oder passiver Schallschutz an den betroffenen Gebäuden 
selbst. 
Hierzu werden Vorschläge durch die Gemeinde erbeten. 

Ein 2. Thema der Lärmaktionsplanung ist die Ausweisung „Ruhiger Gebiete“. Ein 
Anhalspunkt für die Festlegung „Ruhiger Gebiete“ ist zumindest dann gegeben, wenn 
Pegelwerte von LDEN = 40 dB(A) nicht überschritten werden. Sie unterliegen einem 
Festsetzungsverfahren – siehe Anlage. Auch hierzu werden Vorschläge erbeten, wenn die 
Gemeinde Gebiete ausweisen möchte. Diese müssen flurstücksgenau abgegrenzt werden.

Die eingebrachten Vorschläge werden zusammengefasst und an den Baulastträger 
herangetragen. Seine Hinweise werden wiederum in der Gemeinde und im Amtsausschuss 
beraten, so dass die Ergebnisse bis zum 18.07.2018 in einem Lärmaktionsplan des Amtes 
zusammengefasst und an das LUNG gemeldet werden können.
   

Finanzielle Auswirkungen:  

Anlage/n:
 Lärmkartierung für die Gemeinde (Blattseiten im Internet: 90)
 Hinweise „Ruhige Gebiete“ 

Beschlussvorschlag:
  

http://www.lung.mv-regierung.de/dateien/hinweise_laermaktionsplanung_neu
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